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TEIL A ZEICHNUNG nr 236/20 PLANZEICHENERKLÄRUNG TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN VERFAHRENSVERMERKE 2. ÄNDERUNG VERFAHRENSVERMERKE 3. ÄNDERUNG 
Ban PLAN 1. Art der baulichen Nutzung 3. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 7 „AM GOLDKINDSTEIN“ ll. _BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Marienberg beschloss in seiner Sitzung am 1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Marienberg hat in seiner Sitzung am 09.03.2020, den 

Ya 
236/21 (891) Nr.1 BauGB) x (89 Abs.4 BauGB i.V.m. 889 SächsBO) 30.10.2017, die Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung gem. $13ca Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Am Goldkindstein 

— ANDERUNGSVERMERK VOM JUNI 2020 = Abs.4 BauGB zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr.7 „Am gefasst. Die Änderung soll im vereinfachten Verfahren nach 813 BauGB aufgestellt 

243/2 A WR | Reine Wohngebiete [$3 BauNVO 1. AUBßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN . Goldkindstein“ im beschleunigten Verfahren. Auf Beschluss wird von der frühzeitigen werden. Dementsprechend wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 

T: A Bine ROhngeBIEIE 53 Rau “ . N) Die zulässige Dachneigung der Hauptgebäude beträgt im Allgemeinen Unterrichtung und Erörterung nach 83 Abs.] und $4 Abs.] BauGB abgesehen, ferner nach 83 Abs.] und $4 Abs.]1 BauGB, von der Umweltprüfung nach 82 Abs.4 BauGB, 

wa | Allgemeine Wohngebiete (64 BauNVO) Änderungen der Festsetzung im Teil A Planzeichnung Wohngebiet WA und im Reinen Wohngebiet WR 18° - 48°. Die Dächer der gemäß 813 Abs.3 BauGB auch von der Umweltprüfung nach $2 Abs.4 BauGB, von von dem Umweltbericht nach $2a BauGB, von der Angabe nach $3 Abs.2 Satz 2 

5 N 9 (1) Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Am Garagen und Nebengebäude sind gestaltersch den Hauptgebäuden dem Umweltbericht nach $2a BauGB, von der Angabe nach 83 Abs.2 Satz 2 BauGB, BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 

° —ı u 2. Maß der baulichen Nutzung Goldkindstein“ umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung Marienberg mit anzupassen. weiche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der ZUSODETBRIEBSEn<EREIKKEENn una a 317 ELSE ERRSSEHEN: 
. a er | 1188/64. 1188/67. 1237/6 (2) Als Dachaufbauten sind Zwerchgiebel, Satteldach- oder Schleppgauben zusammenfassenden Erklärung nach 8 10a Abs.2 BauGB. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck 

2331 ($9(1) Nr.] BauGB) den FI.-Nrn. 1188/60 vollständig sowie mit den FI.-Nrn. /64, /67, / a er ' art E 

"4 und 1251/4 teilweise zulässig, sofern sie in ihrer Gesamtbreite 2/3 der Fassadenbreite nicht Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Marien 

ä el = Sffantli 1ö deer Zweckhasii Überschreiten. im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Marienberg Nr. 21/2017 am 17.11.2017. ENer 
2.B.GFZ 0,7 höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ) (2) Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - n 2: u . ä : Sr ; PER: 

. . : ” : (3) Dachüberstände dürfen an Giebel- und Traufseite 0,5 m nicht überschreiten. 5 
verkehrsberuhigter Bereich - als private Verkehrsfläche mit der , - . . . EA), 

a an u. Zweckbestimmung verkehrsberuhlgter Bereich (4) Ein Kniestock, bestimmt als Maß zwischen der Oberkante des Dachgeschoss- Marienberg, den 05.04 .202 A | 

z.B.GRZ 0,4 höchstzulässige Grundflächenzahl [GRZ) g 9 ; " Rohfußbodens und der Sparrenunterkante in der Ebene der unverputzten Marienberg, den .201 Siegel Oberbürgermeister Bürger 
(3) Festsetzung von mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastender Flächen la . " Sn Derstadtratiergzäß sta ei Siliate in sej iz 07.202 

\ innerhalb der privaten Verkehrsflüche mit der Zweckbestimmung Außenwand, ist bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig. nn 2. Der Stadtrat der roßen Kreissta arienberg billigte in seiner Sitzung am 13. 7.2020 

235/6 zB. I Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß verkehsberuhigier Bereich [siehe Festheizung l. 5..[2) (5) Zur Eindeckung der Dächer sind graue, schiefer- oder anthrazitfarbene 2. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Marienberg billigte in seiner Sitzung am 30.10.2017 den Planentwurf in der Fassung 06/2020 einschließlich der dazu gehörenden 

ung go. le nichtglänzende Dachdeckungsmaterialien zu verwenden. Wintergärten sind den Planentwurf vom Oktober 2017 einschließlich der dazu gehörenden Begründung Begründung und beschloss die Offenlegung der Planunterlagen gemäß 83 Abs.2 

232/1 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen ern er TeilB- ser 2. Änderung des Bebauungsplans gellenfort alternativ mit Glasdach zulässig. und beschloss die Offenlegung der Planunterlagen gemäß 83 Abs.2 BauGB sowie BauGB sowie nach 84a Abs.2 BauGB die zeitgleiche Einholung der Stellungnahmen 

(89(1) Nr.2 BauGB) ie Texilichen Fesiseizung — TEIl B = Gerz. Bis gspIans 9 (6) _ Gründächer, Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind ebenfalls, aber nach $4a Abs.2 BauGB die zeitgleiche Einholung der Stellungnahmen nach 84 Abs.2 nach 84 Abs.2 BauGB. BR 

1241/2 . Hanssiehönsiklänin nur im Neigungswinkel der Dachfläche, zulässig. Sonnenkollektoren und BauGB. N 

. offene Bauweise Ins x Fotovoltaikanlagen dürfen die Firstnöhe dabei nicht überschreiten. RN 5 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Anderung des Bebauungsplans a Marienberg, den 09.04.202A Siegel. Oberbüfgermeister 

A Einzel- und D Ihäuser zulässig mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastender Flächen in 3. Änderung (7) An Fassaden sind reinweiße (RAL 9010), tiefschwarze (RAL 9005) und grelle Ssenbera.d 201 a Oberb ' 9. u TE) 
DEN Ezer SD SSR pE DB Farbgebungen unzulässig. arienberg, den iege erbürgermeister N > 

232/2 
8 Im Allgemeinen Wohngebiet WA ist je Betrieb / Einrichtung nur | Werbeanlage 3. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

— | Baugrenze [2a BauNVO) E 2 BAUPLENUNGSBECHTICHE ESSEN  _ milbirm Om? Anchttöche cn der Säle der Lelung mug. Unnäg 3 Des Enhur des Bobauunelans besiehend au dar Manelhrung TER Un dem a eneler da Basvenaung noch 89 Adı2 Baop Moni 
sind Werbeanlagen im Reinen Wohngebiet WR, im Übrigen solche mit ex Ola} SOWIE: Ale: BOQIENBUNG. DABSRL IN m Ya) Ind, — ne Dokus He 

4. Verkehrsflächen 5 or ee eh se a neehe seen me bewegtem Licht ae m i während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung nach 83 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen 

233 (891) Nr.11, (6) BauGB) RR 2. an ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift 

1229/7 zulässige Nutzungen gemäß 8 1(6) Nr.] BauNVO unzulässig: “ Ü während der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Marienberg Nr. 

zZ . „ - Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des 2. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE K an 

FT Straßenverkehrsfläche, öffentlich (89(1) Nr.11 BauGB) ae | sämtliche Fußwege und Pkw-Stellplätze sowie innerhalb der Grundstücke vorgebracht werden können, im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Marienberg 14/2020 vom 24.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit Schreiben vom 

reg täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe N nd Nr.21/2017 vom 17.11.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit Schreiben v 27.07.2020 wurden die Nachbarn nach 82 Abs.2 BauGB beteiligt, die Behörden und 
707% des Bsherberaunagsewerbes gelegene private Zufahrten und Wege sind in wasserdurchlässiger Bauweise 2 ae “a I en ° om Ku nn 

7 » CE Y\ — Straßenbegrenzungslinie ($?(1) Nr.11 BauGB) ; SuUnRaSM a , auszuführen 08.11.2017 wurden die Nachbarn nach 82 Abs.2 BauGB beteiligt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 84 Abs.2 BauGB von der Auslegung 

IKT | A (2) ” a A augen BauNVO allgemein (2) Die Fläche sehen dem öffentlichen Straßengrundstück und der vorderen sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 84 Abs.2 BauGB von der Auslegung benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

" zulässige Nutzungen ge i e s f E inhti ' ar 

ER /. 1241/5 77 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung _ Shark. und Speisewirtschaften. Baugrenze darf nur höchstens bis zur Hälfte für Zufahrten und Stellplätze Benaehichläf und zur Abgabe einer Stelungnahme auigeferdert, ner „nalt der orküplehen Bekonnim a ee ke erden 

7 LT GE 7, . EI NEIL Babekı (3) Im allgemeinen Wohngebiet WA sind folgende nach 84(2) BauNVO allgemein befestigt werden. Im Übrigen dürfen Vorgärten nicht als Arbeits- und Landesportals Bauleitplanung Sachsen eingestellt und darüber zugänglich gemacht 

1 > 7 / 
VerkehsberüfigerBerelch nr en gemäß s 1( 9) saunvo nur ausnahmsweise zulässig: Lagerflächen genutzt werden und sind gärtnerisch zu gestalten. Marienberg, den 201 Siegel Oberbürgermeister 

| T - nicht störende Handwerksbetriebe, 
ve Nflen) 

: > E v g ee : “un i 3. EINFRIEDUNGEN . . ; eyes = \ 

712298 I—— Gt zZ - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche DE . 4. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Marienberg, den 05.04.202A Siegel - Oberbörgermeister 

1229/5 an 5. Sonstige Planzeichen Ilerke, (1) Straßenseitig sind Einfriedungen nur in Form von Hecken und Sträuchern, bis ZU Text [TeilB) sowie die Begründung haben in der Zeit vom 09.04.2018 - 18.05.2018 a 

(4) Im allgemeinen Wohngebiet WA sind folgende nach 84(3) BauNVO 125m hohen Holzlattenzäunen oder mit Hecken kombinierten während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung nach 83 Abs.2 BauGB wiederholt 4. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs ihrer 

--b__ en en a a Ze (89 (1) Nr.21 BauGB) ausnahmsweise zulässige Nutzungen gemäß 8 1(6) Nr.] BauNVO unzulässig: Stahlgitterzäunen zulässig, im Übrigen auch mit Strauchvorpflanzungen öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Übereinstimmung mit der amflichen Flurkarte wird mit Stand 

124 1/6 KOnerz 222] IMINang BPTMSB EB IE - Betriebe des Beherbergungsgewerbes, begrünte Maschendrahtzäune bis zu 1,25m Höhe. Zaunsockel sind nicht Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur vom /4.04.202/ bestätigt. 

_— . ; : . - Anlagen für Verwaltungen, zulässig. rn Niederschrift vorgebracht werden können, im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellung wird nicht bestätigt. 

) Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung Treizuhalten sind - Gartenbaubetriebe (2) _Einfriedungen entlang befahrbarer Öffentlicher Verkehrsflächen sind in einem Marienberg Nr.05/2017 vom 23.03.2018 fristgerecht ortsüblich bekannt gemacht. Die MOL 

— (89 (1) Nr.10 BauGB), nähere Bestimmung gemöß Teil B Text - Tankstellen. Mindestabstand von 0,25 m hinter dem Fahrbahnrand zulässig. nach 84 Abs.2 BauGB Beteiligten wurden mit Schreiben vom 10.04.2018 darüber Landratsamt Erzgebirgskreis, [5 a) m 

12a ae! en . (5) Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Läden mit mehr als 50 m? Verkaufsfläche benachrichtigt. Referat Ländliche Entwicklung und Vermessung | @ AL Ic» 

USE [] Grenze des räumlichen Gellungsbereichs der 2. Änderung des gemäß 81(9) BauNVO unzulässig. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen Annaberg-Buchholz, den/5.04202/ x ‚Siegel Referatsleiter/in 

7 Bebauungsplans (8 9 (7) BauGB) II. HINWEISE wurden in der Zeit vom 29.03.2018 bis zum 18.05.2018 zusätzlich auf die Internetseite der N _/ 

1228/71 un 2, MAB DER BAULICHEN NUTZUNG (89 Abs. Nr.] BauGB, 816 BauNVO) l. Der Beginn des Oberbodenabtrages und alle anderen erdeingreifenden Stadt Marienberg und die des zentralen Landesportals Bauleitplanung Sachsen 5. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen/ Träger 

u— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 1} Die Fußbodenhöhe des Eingangsgeschosses darf im reinen Wohngebiet WR bis Maßnahmen sind mit einem Vorlauf von wenigstens vier Wochen mit dem eingestellt und darüber zugänglich gemacht. öffentlicher Belange am 09.11.2020 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

1239/2 cr 2 zu höchstens 0,6 m über der mittleren Höhe der Fahrbahnoberkante der an das Landesamt für Archäologie abzustimmen, um die archäologische Begutachtung . LEER 
in 10 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Anderung des Baugrundstück südöstlich angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche der Fläche zu vereinbaren. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht 5. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs ihrer [fies 

ndstel 1238 Bebauungsplans ($ 9 (7) BauGB) (Fiederweg) liegen. (818 Abs.] BauNVO) auszugraben und zu dokumentieren. Bodenfunde gemäß 820 SächsDSchG sind Übereinstimmung mit der amtlichen Flurkarte wird mit Stand Marienberg, den 09.04 .202A \Siegel' >, Oberbüfgermeister 

1235 on . (2) Die Fußbodenhöhe des Eingangsgeschosses darf im allgemeinen Wohngebiet bei einer Denkmalschutzbehörde meldepflichtig. vom ‚201 bestätigt. oo u | Nisgul 

123028 7) 1) INN N I LLLLLL Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Anderung des WA nicht unterhalb der mittleren Höhe der Fahrbahnoberkante der an das 2 Die Aufteilung des Straßenraums ist nicht Satzungsbestandteil. Die Gestaltung der Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellung wird nicht bestätigt. 6. Der Bebauungsplan in der Fassung vom 06/2020, redaktionell ergänzt 09/2020 

1238/23 1238/24 GFL Bebauungsplans mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastender Baugrundstück nordwestlich angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche (Am Querschnitte und Einmündungen sind nach RASt 2006 vorzusehen. bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am 09.1.2020 

1228/a 22 ——TT7T 00072 \wr A TT v7 Wr \ 0. N 0010 Flächen in der 3. Anderung (8 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB) Goldkindstein) liegen. (818 Abs.1 BauNVO) 3. Für eine mit der Abfallsatzung des Erzgebirgskreises konforme Abfallentsorgung Landratsamt Erzgebirgskreis, vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung in der Fassung vom 06/2020, 

12287373 (3) In den Baugebieten WR und WA ist das 2. Vollgeschoss ausschließlich als sind mit 3-achsigen Müllfahrzeugen anfahrbare Stellplätze für zugelassene Ben Er Vermessung Siege, Katsrerigisitenn redaktionell ergänzt 09/2020 wurde gebilligt. 

6. Hinweise ausgebautes Dachgeschoss zulässig. (820 Abs.1 BauNVO) Behälter als private Nebenanlagen vorzusehen. i ' 
1225/3 1238/30 1 .. am we : = ö no: j ; EN 

1227 1238/27 3,0 (4) Die Flächen von Aufenthaltsräumen einschließlich der zu ihnen gehörenden 4. Das Vorhaben liegt in einem alten Bergbaugebiet, weshalb das Vorhandensein : . . : ie ® 
+ Maßanaabe inm 2 2 : ; - * indes . ; 2 " ; zu nt 6. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen Träger Marienberg, den 09.04 .202 A ‚Siegel Oberbüfgermeister 

1226 3 IESpPentaume und Umfassungswände sind auch bei Geschossen, die nach BICHITISSKUNEIGET embenbane " TagesoBeroenennahe en vollig öffentlicher Belange am 25.06.2018 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. N 

- . landesrechtlichen Vorschriften keine Vollgeschosse sind, bei der Ermittlung der auszuschließen ist. Empfohlen wird, Baugruben bzw. sonstige Erdaufschlüsse von : a * 

1238/28 N 0. Flurstücksgrenze Geschossflächenzahl mitzurechnen. ($20 Abs.3 BauNVO) einem Fachkundigen (Ing.-Geologe, Baugrunding.) visuell auf Spuren alten 7. Die! Genskmiguag er Salzung: Eben den BeBatimgsplan; besiehend: Gun ider 
122872 1188/72 . \ \ . . Bergbaus Überprüfen zu lassen. Hingewiesen wird auf die Meldepflichten nach NIanSnberG.den 201 Siegel Oberbürgermeister ann a x ital BL. wurde rail Verfügung des Landrabfamits 

12377 \ er Flurstücksnummer 3. __BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, NEBENANLAGEN, FLÄCHEN, DIE 85 SächsHohl'VO und 815 Sächs-KrWBodSchG (Geowissenschaftliche ' | . ne a) 

1238/26 TW-U1 ' hai VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND (89 Abs.| Nrn. 2, 4, 10 BauGB, 8822, 23 Landesaufnahme). 7. Der Bebauungsplan in der Fassung vom Juni 2018, bestehend aus der Planzeichnung ee 
Ar Trinkwasserleitung - nachrichtlich BauNVO) 5. Bei geplanter Versickerung von Oberflächenwasser über die Bodenzone ist Teil A) und dem Text (TeilB) wurde am 25.06.2018 vom Stadtrat als Satzung BEE 

1186 I (1) In den Baugebieten WA und WR ist die offene Bauweise festgesetzt. Dabei sind sicherzustellen, dass dies schadlos erfolgt. Vernässungserscheinungen, beschlossen. Die Benründuna in:der Fassun ven, jun) 2018 wurde aebilliat : a 5 . 

ode ed } E19 Elt-Leitung - nachrichtlich im Baugebiet WR nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. (822 Abs.] und 2 Bodenerosion und Beeinträchtigungen Dritter sind auszuschließen. Die - z S = Marienberg, den 2.04.2024 siege Oberbüfgermeisier 

1187/26 EN BauNVO) Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist unter Beachtung des Arbeitsblattes = . 
1188/60 : ae n 9 9 gru IST U 9 

WA ı ; S - =. _Gas-Lig Gasleitung - nachrichtlich (2) Eine Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile (z.B. DWA-A 138 nachzuweisen. Marienberg, den 201 Siegel Oberbürgermeister ” a en a un) lvelerma 

1251/4 o Treppenhäuser, Hauseingänge, Wintergärten) ist in allen Baugebieten 6. Die Beseitigung des anfallenden Abwassers- und Niederschlagswasser ist mit des Landratsamts Erz bir skreie vor 202 „Az: bestätigt 

GRZ 0,4 GFZ 0,7 1187/28 ; Fi ir Straßenbeleuchtung - nachrichtlich ausnahmsweise bis zu 1,0 m unter Wahrung des Grenzabstandes nach SächsBO dem zuständigen Aufgabenträger Amt für Abwasserentsorgung und Tiefbau der 8. Die Genehmi G = ei u stangt. 
' ' j j j gung der Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der 

ass os 9 zulässig. Die Summe aller Vorbauten darf 1/3 der Fassadenbreite nicht Großen Kreisstadt Marienberg abzustimmen und die Einleiterlaubnisse sind durch Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde mit Verfügung des Landratsamts 

0 DN 18°- 48 1188/64 
.. - e g( ) ( ) gung 

1224/3 1224/4 1188/59 / überschreiten. [823 Abs.3 BauNVO) die Bauherren einzuholen. Erzgebirgskreis vom 08.11.2018, Az.: 02589-2018-32 erteilt. Marienberg, den 202 Siegel Oberbürgermeister 

7187/27. Nutzungsschablone (3) Garagen und Carports sind nach 812 Abs.6 BauNVO sowie untergeordnete 7. Der natürliche Oberboden (Mutterboden) ist vor Beginn der Bauarbeiten 

1237/6 1188/72 » 1186/24 Nebenanlagen, darunter auch solche für die Kleintierhaltung, nach 814 Abs. ] gemäß 8202 BauGB und 81 BBodSchG separat zu gewinnen, vor Vermischung 9. Die Satzung Über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Am Goldkindstein“, 

Messe? 4 Anger Dauichen Binzung La ae Volges io BauNVO in allen Baugebieten in einem Abstand von mindestens 5,0 m und mit anderen Materialien zu schützen und funktionsgerecht zu verwerten. Marienberg, den .201 Siegel Oberbürgermeister bestehend aus der Planzeichnung [TeilA) und dem Text (Teil B), wurde ‚hiermit 

Q u r höchstens 17,0 m hinter der Straßenbegrenzungslinie zulässig. Auf den sonstigen 8. Hingewiesen wird auf die Pflichten der Eigentümer, Besitzer und mit ausgefertigt 
Grundfläch hl Geschossflächenzahl = = ; : ns . . gererig!. “ 

1188/65 . IIROISENESEN aim nicht Überbaubaren Grundstücksflächen sind sie unzulässig. Bautätigkeiten beauftragten Firmen nach 87 und 826 des Sächsischen 9. Die Satzung über den Bebauungsplan der Innenentwicklung ($13a BauGB) zur 2. ET 

1188/61 GG Bauweise Dachneigung (4) Auf den nicht Überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze nur zwischen Vermessungsgesetzes (SächsVermG). Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr.7 „Am Goldkindstein“, bestehend rt “) 8 

Q 1188/71 © 1186/31 der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze zulässig. ($12 Abs.6 9. Die Abstandsregelung für Austrittsöffnungen von Schornsteinen bei aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde auf der Zeichnung Nr.2 Marienberg, den 20.04.202A Siegek‘/ Oberbürgermeister 

Be ., _—. \ ENT I BauNVO) Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gemäß 819 Abs.| Nr.2 der Verordnung ausgefertigt. un 

\ 1188/63 N EI (5) Freiflächenfotovoltaik-Anlagen, selbstständige sowie unselbstständige über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) ist einzuhalten. 10. Die Erteilung der Genehmigung der Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan mit 

astel Kleinwindenergieanlagen sind in allen Baugebieten auch als untergeordnete Begründ f Dauer während der Sprechzeit der Stadt It i i egründung au ver währen er Sprechzeiten der Stadtverwaltung von 

Am Ga Nebenanlagen unzulässig. (814 Abs.] 5.3 BauNVO) ARTENLISTEN FÜR ANPFLANZUNGEN Marienberg, den ‚201 Siegel Oberbürgermeister jedermann eingesehen werden können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 

R 1188/70 11877 (6) Nebenanlagen nach 814 Abs.2 BauNVO, die der Versorgung der Baugebiete ARTENLISTE A (STANDORTHEIMISCHE BÄUME UND STRÄUCHER) Bu sind im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Marienberg 

mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser BÄUME 1. ORDNUNG (MINDESTGRÖBE: HEISTER 150/200 CM, 2FACH VERPFLANZT) 19. Die Frielling Mer Seine nel RlnIE) len = Olzudk Bomsie FiB:SiBib, Bel Sen as: Pia mi) Nr. 8 /2024 vom 30.04.2024 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
70 1189/1 ER E dienen, sind in allen Baugebieten auch außerhalb der überbaubaren Fraxinus excelsior [Gemeine Esche) ee auf Dauer wann der en or nee ka In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 

1188/68 . 1187/8 1186/ Grundstücksflächen als Ausnahme zulässig. _ jedermann eingesehen werden Können und Über deren Inhalt AUSKUNIT zU erhalten IST, und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 

1188/67 " Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) : i : j 99° . 

[\ Pig : : : fest tzt der Beb freizuhaltenden Fläch ind snd am 21.12.2018 im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Marienberg Nr. 24/2018 ($215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlösche von 

4 De (7) Die zeichnerisch festgesetzten von der Bebauung freizunaltenden Flüchen sin Ulmus glabra Bera-Ulme = „o = 

= 2 nr OL O7 \ LEE Enge Se uner Beachtung, der, Mindesteslände, m unleiischen lelungen __ Querciseiree N anälne Sl i i 5 er: cnung | von ve E ie Satzung ist mit Bekanntmachung in Kraftgetreten. 
1490 No entsprechend den anerkannten Regeln der Technik mit Sträuchern der Quercus robur Stiel-Eiche) „ : SON 

» 1168/63 ee, Eh Sn BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG ($13a BauGB) ZUR Artenlisten A und B bis maximal 2,5 m Wuchshöhe zu bepflanzen. Alternativ ist ee ni ei en a u an ee ar ron 2) opel " 
oO 38/ 118672 . . ; .. . . on: , . arıenberg, den x . “Il er .: erburgermeister 

1190 e FE 2. ANDERUNG UND ERGANZUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 7 eine gärtnerische Bewirtschaftung oder Gestaltung zulässig. Fagus sylvatica (Rot-Buche) Entschädigungsansprüchen [8839 - 42 und 44 BauGB) hingewiesen worden. ae s/ 

— — WR \ „AM GOLDKINDSTEIN 4. _ MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 1 orale N Die Satzung ist mit Bekanntmachung der Genehmigung in Kraft getreten. Se 
. Ä ; ’ ’ runus avium ogelkirsche 

119271 u - -— - SRZ DR wg 2 ZANDERUNIESVERNIERE STEINE UND LANDSCHAFT ($9 Abs.1 Nr.20 BauGB) Betula pendula (Sand-Birke) Marienberg, den 201 Siegel Oberbürgermeister 

men = 9.0 a ° 400 1) Der Geltungsbereich der Bebauungsplansatzung umfasst folgende Flurstücke (1)  Pkw- Stellplätze, Gehwege sowie Zugänge innerhalb der Grundstücke sind in ng Kor. 
, 6 o /&\ |DN 18°- 48 "" der Gemarkung Marienberg mit den FI-Nm. 1187/24, 1188/5 und 1188/45 wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. BÄUME 2. ORDNUNG [MINDESTGRÖBE: HEISTER 125/150 CM, 2FACH VERPFLANZT) 

1190/17 1190/9 ” 1187/35 vollständig sowie mit den Fl.-Nrn. 1188/33, 1237/6 und 1251/4 teilweise. (2) Unvermeidbare Beseitigung von Gehölzbestand ist nur von Oktober bis Februar, Salix fragilis (Bruch-Weide) 

) \ ö IISQEH Sämtliche Festsetzungen wurden auf Grundlage des Amtlichen d.h. außerhalb der Brutzeit von Vögeln, zulässig. En ae 
: alix aurita r-Weide 

1190/10 < >> RSS Mare an s (ALKIS) des Freistaates Sachsen auf 5. MIT GEH-, FAHR UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN Salix purpurea (Purpur-Weide) 
Q > 9.29 : . : (89 Abs.1 Nr.21 BauGB) Frangula alnus (Faulbaum) SATZUNG 

1190/12 e 
(2) Außerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungsplansatzung gelten die seit i 2 we . j Prunus padus [Trauben- Kirsche) 

\ 18ar72 Y 12.06.2003 rechtskräftigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr.7 „Am (1) Die zeichnerisch festgesetzte mit Geh-, Fahr, und Leitungsrechten zu Ah IGem.Eserssche) der Großen Kreisstadt Marienberg 

ge ed c 1188/8 E 1187713 Goldkindstein“ mit Stand der I. Bebauungsplanänderung auf der Zeichnung ne Flächen ist folgendermaßen entsprechend dem Planeinschrieb ass (H ae . über den Bebauungsplan der Innenentwicklung ($13a BauGB) N J a 

gie Nr.1 fort. ESIgESETZT. . , . zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans "FA Geltungsbereich zur b_ 

(3)  Zeichnerische Festsetzung eines Reinen Wohngebiets WR nach 83 BauNVO L Leitungsrecht für einen Schmutzwasserkanal zugunsten des STRÄUCHER (MINDESTGRÖBE: 60/100 CM): Nr. 7 „Am Goldkindstein“ / 3. Änderung und Ergänzung 

1188/9 ( anstelle bisher dargestellter öffentlicher Verkehrsflächen (teilweise) und Abwasserbeseitigungspflichtigen (Stadt Marienberg) in Form beschränkt Sambucus racemosa (Roter Holunder) Auf Grund des 810 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. | 

Z Grünflächen (vollständig) sowie von Teilen eines im Wesentlichen persönlicher Dienstbarkeiten Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 5.3634) sowie nach 889 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der 

1194/29 1193/11 & BT au verbleibenden Allgemeinen Wohngebiets WA nach 84 BauNVO; (2) Innerhalb der privaten Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Vibumum opulus (Gem. Schneeball) Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsG\VBl. 5.186), zuletzt geändert durch das Gesetz 

190/17 5, a 1186 (4) Ergänzung von Teilen der öffentlichen Straßengrundstücke mit den Fl.-Nrn. verkehrsberuhigter Bereich werden mit Geh- und Fahrrechten zugunsten der Prunus spinosa (Schlehe) vom 27.10.2017 (SächsGVBl. $.588) in Verbindung mit 84 der Sächsischen 
a\ Wr \ 1237/6 und 1251/4 zur Festsetzung öffentlicher Verkehrsflächen; Anlieger (Eigentümer, Besitzer und Besucher der anliegenden Grundstücke - Corylus avellana (Gem. Hase!) Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 

Tr ned (5) zeichnerische bzw. textliche bauplanungsrechtliche Festsetzung von: Flurstücke 1187/26 und 1188/59 sowie Flurstücke 1188/72, 1238/26 und 1238/28 Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn) 5.62) wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Großen Kreisstadt Marienberg 

© 1188/14 Qo> - Art und Maß der baulichen Nutzung, der Gemarkung Marienberg) und der Unternehmen zur Abfallentsorgung, mit Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) vom 25.06.2018 und mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde vom 

1188/27, - der Bauweise, überbaubarer sowie nicht Überbaubarer Grundstücksflächen, Gehrechten zugunsten der Öffentlichkeit sowie mit Leitungsrechten zugunsten Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche) 08.11.2018, Az.: 02589-2018-32 folgende Satzung über den Bebauungsplan der 

- Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung, der Ver- und Entsorgungsunternehmen zu belastende Flächen festgesetzt. Ribes uvacrispa (Wilde Stachelbeere) a 3a a u Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
' = u d- r. 7 „Am Goldkindstein“, bestehend aus: 

1187116 - Pflanzfestsetzungen sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 6. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN Rosa canina spec. (Wild-Rosen) - "der Planzeiehnung ffei.Aj M 1: 500\unid 

119338; 1193723 nn 1188/26 are Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und SOWIE BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON Rosa tomentosa si (Filz-Rose) . 5, - dem Text (Teil B) 
- eines Leitungsrechts für einen Mischwasserkanal; Vorhab a BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGER BEPFLANZUNG ($9 Abs.] Nr.25 BauGB) Die Artenliste A wird ergänzt um sämtliche einheimische Obstgehölze. in der Fassung vom Juni 30ißerlassen. 

11937 18922 a (6) Festsetzung des bauordnungsrechtlichen Rahmens zur Vorhabengestaltung; (1) Pro Grundstück ist je angefangene 500 m? Grundstücksfläche mindestens ein ARTENLISTE B (SONSTIGE BÄUME STRÄUCHER UND GEBÜSCH) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil (Zeichnung Nr.2) 

er hochstämmiger Baum zu erhalten oder gemäß Artenlisten A oder B neu zu BÄUME [MINDESTGRÖBE: HEISTER 150/200 CM, 2FACH VERPFLANZT): des Bebauungsplans. Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung 
pflanzen. Sofern zwischen der straßenseitigen Hausfassade und der öffentlichen ; u ; der Genehmigung in Kraft (810 Abs.3 BauGB) 

1193/6 
Kensche kein B hai rd, it d ; Hl un Acer platanoides „cleveland (Spitz- Ahorn) gung . 

verke BIOeNe kan Bay SHallen Wag, I ae Bee 7 PIANZENTE BE Aesculus hippocastanum „Baumannii“ (gefülltblühende Roßkastanie) 
1193/53 zwischen der vorderen Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie ; 

1193/52 1188718 1188/44 5 h 9 9 9 Aesculus x carnea 'Briotii' (Scharlach- Roßkastanie) . . . . 

„med 1188/40 Tr (2) Für Yohabanbedinät auf dem Flurstück FI.-Nr. 1188/3 der Gemarkung a iEchlerKalelemn) namenbarge den Lege Operbargermeifer 

Z um? 4% N PER 7 Marienberg zu beseitigende Laubbäume, ausgenommen Obstbäume, STRÄUCHER [MINDESTGRÖBE: 60/100 CM, 2FACH VERPFLANZT): 
>» Pappeln (Populs spec.) und Baumweiden (Salix spec.) sowie abgestorbene Forsythia spec. (Forsythie) 

35 749 > 1188/53 | T Bäume, mit einem Stammumfang, bei mehrstämmigen Gehölzen gilt die Deutzia spec. (Deutzia in Sorten) 
193 1188/30 4 Summe der Einzelstammumfänge, von mindestens 50 cm in 1,0 m Höhe sind Philadelphus spec. (Pfeifenstrauch in Sorten) N ATZUN G GEÄNDERT DATUM ART DER ÄNDERUNG 

1194/30 Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Dabei ist Folgendes mit dem Bauantrag Hydrangea spec. (Hortensie) 

1193/18 1188/55 nachzuweisen: Potentillaspec. (Fingerstrauch) der Großen Kreisstadt Marienberg 
1188/29 - Pro angefangene 50cm Stammumfang ist ein Baum der Artenlisten A und B zensio germanica 2 re en über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Am Goldkindstein“ G ROS S E KREI S ST A DT M ARI EN B E RG 

1193/27 1188/32 mit einem Stammumfang von mindestens 14 - 16cm als gleichwertige 05a SPEC. osen In sorien 
\ 

ih RT . ee auch auf dem Grundstück vorhandener, zum BODENDECKER: BE . Auf Grund des $10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung ERZGEBIRGSKREIS 
Fan Vinca minor (Kleinblättriges Immergrün) vom 03.11.2017 (BGBl.| S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

11923 N 1193/45 1488/31 Erhalt vorgesehener Jungbaumbestand unter 50 cm Stammumfang zulässig. Vinca major (Großblättriges Immergrün) 08.08.2020 (BGBl. 15.1728) sowie nach 8 89 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der 
u kennen Erica carneca (Winterheide) Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. $.186), zuletzt geändert 3. ÄNDERUNG 

‚ Hedera helix (Efeu) durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2018 (SächsGVBi. S.706) in Verbindung mit 84 der 
wen m R a . . , Mir 9 ik 

. 1188/23 1186/12 SnneIen uaibeken m stacigeklet Marsnbargs za: a Calluna vulgaris (Besenheide) Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung BEBAUUNGSPLANS NR. 7 „AM GOLDKINDSTEIN 

1190/16 (3) Zur Ansaat von Rasen lächen im Verkehrsgrün ist RSM-7 Landschaftsrasen A mi Hypericum calycinum (Niedriges Johanniskraut) vom 09.03.2018 (SächsGVBi. 5.62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

1193/30 1198744 Kräutern zu verwenden. H 15.07.2020 (SächsGVBi. 5.425) wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Großen STAND: 06/2020 redaktionell ergänzt 09/2020 

1188/22 RECHTSGRUNDLAGEN (4) ee un an ung nachen für die De nn enalsnen LUNG- UND ee drebe) Kreisstadt Marienberg vom 09.11.2020 und mit Genehmigung der höheren ee 
von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder . } 2 > _ . ; 

1193/43 Baugesetzbuch (BauGB) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. | Aufschüft J ei ven nd ” , ne. 9 3 Lonicera spec. (Geißblattarten) Verwaltungsbehörde vom 45.02.2024, AZ DAT IBRN <e folgende Salzung über die 3. ty EI A PLANTEICHNINGS Si Teayn 

1193/31 «2? 1188/41 = 37341 nleft neinder edlen Artikal 2:das Gesat 08.08.2020 (BGBl. | S. 1728) ufschüfftung mit einer HOhe von menr als U,öm Uber der angrenzenagen : , 2 ln . Änderung des Bebauungsplan Nr. 7 „Am Goldkindstein“, bestehend aus: s . 

at 1191/2 .3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08. (BGBI. 15. Verkehrsfläche freizuhalten. Zulässig sind jedoch Einzelbäume mit einem Parthenociccus quinquefolia 'Engelmannii'(Wilder Wein) - der Planzeich IAIMI: 202 ktionell (Zeichnung Nr. 2) e : E a . . er Planzeichnung (Teil A) M 1: 500 in der Fassung vom 06/2020, redaktione 

1193/42 1188/58 1188/56 Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der Kronenansatz in mindestens 2,50 m Höhe. Parthenociccus tricuspidata 'Veitchii (Wilder Wein) ergänzt 09/2020 und - TEIL B- TEXT 

N Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. | 5.3786) 5) _ FürBaumpflanzungen sind mindestens 6,0 m? große wasser- und luftdurchlässige Humulus Iupulus (Hopfen) -. + dem Text ITallB 

Ta30z B heib hen. Ein Unterpfla it Sträuchern ist zulässi fl zZ 
119146 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) - Verordnung über die Ausarbeitung der SUIISCHAIBEN FORIBENEN. B RBenzen Il STSDENERIET AEG. ARTENLISTE D (ARTENNEGATIVLISTE) erlassen. eu 

1193/41 1193/47 Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. | 5.58), zuletzt (6) Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu begrünen. Sämtliche Cotoneaster spec. insbesondere Bodendecker PLANVERFASSER: BURO/FÜR STÄDTEBAU GenbH CHEMNITZ 

119173 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. | $.1057) festgesetzte Anpflanzungen sind unter Einhaltung der Grenzabstände gemäß Chamaecyparis spec: Scheinzypressen LEIPZIGER STRASSE 207 

. . 2 Sächsischem Nachbarrechtsgesetz (SächsNRG) bis spätestens zum Ende der Juniperus spec. Zypressengewächse 071 14 CHEMNITZ 

Sächsische Bauordnung (SächsBO) - in der Fassung der ae _ auf die Flächeninanspruchnahme folgenden Pflanzperiode auszuführen, Picea spec. Fichten / Silber-/Blau-/Stechfichten Marienberg, den 20.04.2024 Oberbörgermeister TEL: ce Be nn 

1194/31 Auaaias 1188/57 11 or es: 186), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgängige Gehölze und Pflanzen sind Thuja spec. Lebensbäume / Zypressengewächse ! T. ham : Info hen ce abet n 

1. Z2B]E150chs2yBl.3.708) zu ersetzen. Die Pflanzen der Artenliste D sollen keine Verwendung finden. nz \ 

1190/15 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - in der Fassung der Bekanntmachung 

119179 FIANGEUNDLAGE . . : ; vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel3 des Gesetzes vom 
f A [ dl 

-  Liegenschaftskarte aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem _ 
IV UUUVUUV 

, : 15.07.2020 (SächsGWVBl. S. 425) 
V 

1193/51 (ALKIS) des Freistaates Sachsen, Stand April 2020 
GESCHÄFTSLEITUNG 

7a 5 on a Ggopesiinformafon und Vermessung Sachsen Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen. ZEICHNUNG NR. 2 BLATIGRÖSSE: 1505 x 850 

er mögliche Kopierfehler beträgt 3%. 
\ 1193/50 il 
3/40          
  

   


